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§ 16 WMG Ablehnung und
Einstellung der Leistungen

 WMG - Wiener Mindestsicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.04.2025

(1) Wenn eine Hilfe suchende oder empfangende Person trotz Au1orderung unter Setzung einer angemessenen Frist

und nachweislichem Hinweis auf die Rechtsfolgen ohne triftigen Grund nicht rechtzeitig mitwirkt, indem sie

1. die zur Durchführung des Verfahrens von der Behörde verlangten Angaben nicht macht oder

2. die von der Behörde verlangten Unterlagen nicht vorlegt oder

3. gesetzliche oder vertragliche Ansprüche, die der zumindest teilweisen Deckung der Bedarfe nach § 3 dienen, nicht

nachhaltig, auch verwaltungsbehördlich oder gerichtlich verfolgt, wobei eine o1enbar aussichtslose unzumutbare

oder mit unverhältnismäßigem Kostenrisiko verbundene Geltendmachung von Ansprüchen nicht verlangt werden

kann.

(2) Die im Rahmen der Bemessung auf eine Hilfe suchende oder empfangende Person entfallende Leistung ist

einzustellen oder abzulehnen, wenn sie unter den in Abs. 1, erster Halbsatz genannten Voraussetzungen nicht

mitwirkt, indem sie der Aufforderung zu einer ärztlichen Untersuchung nicht nachkommt.

(3) Bei einer Einstellung oder Ablehnung nach Abs. 2 ändert sich der auf die übrigen Mitglieder der

Bedarfsgemeinschaft anzuwendende Mindeststandard nicht.
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